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7. Anderung des Flachennutzungsp lanes der Gemeinde Nordendorf

Sehr geehrte Damen und Herren,

Datum
02.08.2021

zu o. g. Anderung des Fiachennutzungsplanes erhaiten Sie unsere Steiiungnahme
wie foigt:

Sachverha It

Das Pianungsgebiet umfasst 3,5. ha.

Ais Art der baulichen Nutzung sind gewerbiiche Baufiächen, Wohnbaufiächen,
sowie em Sondergebiet Einzeihandel vorgesehen.

Das Baugebiet ist nicht bebaut.

Nachfoigend wird dazu gemäf § 4 Abs. 1 BauGB ais Träger öffentiicher Be-

lange aus wasserwirtschaftiicher Sicht Steliung genommen. Andere Fachfra-
gen, wie z. B. hygienische Belange, Bebaubarkeit, Baugrund- und Bodenver-
häitnisse, werden in dieser Steilungnahme nicht behandeit.
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2 Wasserwirtschaftliche WUrdigung

2.1 Wasserversorçiung und Grundwasserschutz

2.1.1 Wasseiversorgung

Die Trinkwasserversorgung wird durch den Zweckverband der Schmuttergruppe in
ausreichendem Umfang sichergestellt.

2.1.2 Lôschwasserversorgung

Ob diese ausreichend ist, soUte der Kreisbrandrat beim Landratsamt beurteilen.

2.1.3 Trinkwasserschutzgebiete, Heilquellenschutzgebiete

Trinkwasserschutzgebiete werden nicht berührt.

2.1.4 Grundwasser

Uns liegen keine Grundwasserstandsbeobachtungen im Planungsgebiet vor. Auf den
geringen Grundwasserflurabstand wird hingewiesen.

2.1.5 Altlasten und vorsorgender Bodenschutz

1m Anderungsbereich 4 - Gewerbiiche Baufläche südl. der Boschstr.- befindet sich
auf der FL-Nr. 633 die Altlastenverdachtsfläche mit der Bez. ,,verfüllte Kiesgrube
(Eheleute Kaiser), die im Aitlastenkataster unter der Nummer 77200840 gefuhrt wird.
Hierzu wurde uns mit E-Mail der LRA A y. 28.10.2020 eine erweiterte Altlastenunter-
suchung des Büros ENSA y. 15.10.2020 vorgelegt, zu der wir mit Schreiben y.

26.11.2020, Az.: 3.12-8780.4-A-34663/2020 gegenuber dem LRA A aus wasserwirt-
schaftlicher Sicht Stellung genommen haben.

Die aufgefuhrten Altlasten / schädlichen Bodenveranderungen sind noch im Bauleit-
plan darzustellen.

Die Altlasten und/oder schädlichen Bodenveranderungen im Planungsbereich stehen
unter Umständen in Konflikt mit der geplanten Bebauung.

1m Bereich derAnderungsbereiche 1,2,3, und 5 sind keine Grundstucksflächen im
Kataster gem. Art. 3 Bayer. Bodenschutzgesetz (BayBodSchG) aufgefuhrt, für die em
Verdacht auf Aitlasten oder schädliche Bodenveranderungen besteht.

Dem Wasserwirtschaftsamt liegen keine Informationen über weitere Altlasten, schäd -

liche Bodenveranderungen oder entsprechende Verdachtsflächen in diesem Bereich
vor. Dessen ungeachtet sind entsprechende erganzende Erkundigungen bei der zu-
standigen Kreisverwaltungsbehörde unverzichtbar.

Auf den ,,Mustererlass zur Berücksichtigung von Flächen mit Bodenbelastungen, ins-

besondere Altiasten, bei der Bauleitplanung und im Baugenehmigungsverfahren" der
ARGEBAU, der mit IMS vom 18.04.02, Az. 11B5-4611.110-007/91, in Bayern verbind-
lich eingefuhrt wurde, wird verwiesen.
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Vorschlaa für Hinweise zum Plan:

Soilten bel den Aushubarbelten organolept!sche Auffälllgkeiten des Bodens
festgestellt werden, die auf eine schädliche Bodenveränderung oder Aitlast hin-
deuten, 1st unverzQglich die zuständ!ge Bodenschutzbehörde (Kreisverwal-
tungsbehorde) zu benachrichtigen (Mittei!ungspf!ichten gem. Art. 1, 12 Abs. 2
BayBodSchG).

Eine Versickerung von gesammeltem Niederschlagswasser 1m Bereich der
schädlichen Bodenveranderung oder Altlast 1st nicht zulässig. Gesammeltes
Niederschlagswasser muss in verunre!nigungsfreien Bereichen auIerhaIb der
Auffullung versickert werden. Alternativ 1st em Bodenaustausch bis zum nach-
weisllch verunreln!gungsfrelen, sickerfähigen Horizont vorzunehmen.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Böden mit von Natur aus erhöhten
Schadstoffgehaiten (geogene Bodenbelastungen) vorilegen, welche zu zusätzl!-
chen Kosten be! der Verwertung/Entsorgung führen kännen. Wit empfehlen de-

her vorsorgiich Bodenuntersuchungen durchzuführen. Das Landratsamt 1st von
festgestellten geogenen Bodenbelastungen in Kenntnis zu setzen.

2.1.6 Vorsorgender Bodenschutz

Bel Erd- und Tiefbauarbeiten sind insbesondere für Aushub und Zwischenlagerung
zum Schutz des Bodens vor physikalischen und stofflichen Beeinträchtigungen die
Vorgaben der DIN 18915 und DIN 19731 zu berucksichtigen. Zudem wird empfohlen,
1m Vorfeld von BaumaInahmen mit einer Eingriffsfläche> 5.000 m2 oder bel Böden
mit hoher Funktionserfullung oder besonders empfindlichen Böden elne bodenkundli-
che Baubegleitung einschlieflich Bodenschutzkonzept, gemäJ DIN 19639 Boden-
schutz bel Planung und DurchfUhrung von Bauvorhaben vorzusehen.

Die Entsorgung von uberschussigem Bodenmaterial sollte zur Vermeidung von Bau -

verzögerungen und Mehrkosten mit ausreichendem zeitlichem Vorlauf vor Baubeginn
geplant werden. Dabel wird die Erstellung elner Massenbilanz ,,Boden" mit Verwer-
tungskonzept empfohlen. Oberstes Ziel 1st die Vermeidung von Bodenaushub bzw.
die Wiederverwendung von Bodenmaterial innerhalb der Baufläche.

Bel uberschüssigem Aushubmaterial sind abhngig vom jeweiligen Entsorgungsweg
die rechtlichen und technischen Anforderungen (z. B. § 12 BBodSchV, Leitfaden zur
Verfullung von Gruben und BrUchen sowie Tagebauen, LAGA M 20 1997 sowie
DepV) mafigeblich.

Vorschläae für Hinweise zum Plan:

Mutterboden 1st nach 202 BauGB in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor
Vergeudung und Vern!chtung zu schiitzen. UberschOssiger Mutterboden
(Oberboden) oder geeigneter Unterboden sind möglichst nach den Vorgaben
des 12 BBodSchVzu verwerten. Es wird empfohlen, hierfür von einem geeig-

ne ten Fachbüro em Verwertungskonzept erstellen zu /assen.

Der belebte Oberboden und ggf. kulturfähîge Unterboden sind zu schonen, ge-
trennt abzutragen, fachgerecht zwischenzulagern, vor Verdichtung zu schUtzen
und moglichst wieder semer Nutzung zuzufuhren.

Bel Erd- und Tiefbauarbeiten sind zum Schutz des Bodens vor physikalischen
und stofflichen Beeintrachtigungen sowie zur Verwertung des Bodenmaterials
die Vorgaben der DIN 18915 und DIN 19731 zu berücks!chtigen.



Das Befahren von Boden 1st bel ungunstigen Boden- und Witterungsverhaitnis-

sen mägllchst zu vermeiden. Ansonsten s/nd SchutzmaI3nahmen entsprechend
DIN 18915 zu treffen.

Zulieferung von Bodenmateria!: Soil Bodenmaterial I. S. d. § 12 BBodSchVzur
Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht veiwendet werden, s/nd die
Anforderung des § 12 BBodSchV einzuhalten.

2. 1.7 Einsatz von erdgekoppelten Warmepumpen-Systemen

Ob der Baugrund im Baugebiet für einen Einsatz von Grundwasser-Warmepumpen
geeignet ist, ist im Einzelfall zu prüfen. Die fachiiche Begutachtung für Anlagen bis zu
einer Leistung von 50 kJ/s wird hier von Privaten Sachverstandigen der Wasserwirt-
schaft (PSW) du rchgeführt. http://www.Ifu .bayern.de/wasser/sachverstaendiqe was-

serrecht/index.htm

Ob der Bau einer Erdwarmesondenanlage moglich ist, muss im Einzelfall geprüft wer-

den.

2.2 Abwasserbeseitiqunq

2.2.1 Ailgemeines

Das gemeindliche Abwasserbeseitigungskonzept ist vor Verwirklichung des Bebau-
ungsplanes fortzuschreiben.

Das Baugebiet soute im Trennsystern entwässert werden (vgl. § 55 Abs. 2 WHG).

2.2.2 Häusliches Abwasser

Das bestehende Kanalnetz kann die aus dem Baugebiet abzuleitenden Abwasser-
mengen voraussicht!ich aufnehrnen.

Die Klaranlage des AZV Donnsberggruppe kann die zusätzlichen Abwassermengen
voraussichtlich ausreichend reinigen. Die Abwasserentsorgung ist gesichert.

Das Wasserrecht der Klàranlage Iäuft in absehbarer Zeit aus (31.12.2024). Für das
neue Antragsverfahren wird eine Gesarntbetrachtung der Mischwasserbehandlungs-
anlagen irn Einzugsgebiet der Ktaranlage - und somit auch für Nordendorf- nach
DWA-A 102 Tell 2 erforderlich, urn einen auf die Klàranlage abgestimmten Mischwas-
serabfluss aus dem Kanalnetz festzulegen. Zudem werden aufgrund der Fremdwas-
serproblernatik insbesondere durch Fehlanschlusse in den Trenngebieten Sanie-

rungsrnallnahrnen und eine Uberrechnung der Schmutzwasserrnengen dieser Ge -

biete notwendig. Dies wurde in einer gemeinsamen Besprechung von AZV Donns-
berggruppe, VG Nordendorf, Ingenieurbüro Mayr Ingenieure, LRA Augsburg und
WWA am 13.04.2021 erörtert.

Die zusatzuichen Gewerbe- und Wohnflächen sind bei der Uberrechnung des Misch-
wasserabflusses zur Ktäranlage mit zu berücksichtigen.
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2.2.3 Niederschlagswasser

Gemäf §55 Abs. 2 WHG soil Niederschlagswasser ortsnah versickert werden, soweit
dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften oder
wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen. Die Aufnahmefahigkeit des Unter-
grundes 1st mittels Sickertest nach Arbeitsblatt DWA-A 138, Anhang B, exemplarisch
an reprasentativen Stellen im Geltungsbereich nachzuweisen.

Die Kommune ist zur Beseitigung des Niederschlagswassers verpflichtet. Sollten die
Untergrundverhaltnisse eine oberflächennahe Versickerung nicht oder nicht flächen-
deckend zulassen, 1st von der Gemeinde em Konzept zur schadlosen Niederschlags-
wasserbeseitigung der öffentlichen und privaten Flächen aufzustellen. Es reicht nicht
aus, die Grundstuckseigentumer zur dezentralen Regenwasserversickerung zu ver-
pflichten. Schützende Deckschichten durfen nicht durchsto1en werden. Bel schwieri-
gen hydrologischen Verhältnissen soliten aile Moglichkeiten zur Reduzierung und
Ruckhaltung des Regenwasseranfalles (z.B. durch Gründächer, Zisternen, zentrale
Verdunstungs- und Versickerungsbecken, okologisch gestaltete Ruckhalteteiche) ge-
nutzt werden.

Der Begrundung für die Anderung des Flachennutzungsplans ist zu entnehmen, dass
Niederschlagswasser der Anderungsbereiche 2, 3 und 5 dezentral versickert werden
soil. Für den Anderungsbereich 4 wird angegeben, dass die Niederschlagswasserbe-
seitigung aufgrund des Altlastenverdachts noch zu klären ist.

Auch 1m Anderungsbereich 1 soute elne dezentrale Versickerung des Niederschlags-
wassers vorgesehen werden. Der für die Versickerung des auf öffentlichen und priva -

ten Flàchen anfallenden Regenwassers erforderliche Flächenbedarf ist 1m Bebau-
ungsplan zu berücksichtigen.

Verschmutztes Niederschlagswasser

Verschmutztes Niederschlagswasser ist aus Gründen des Gewässerschutzes zu
sammeln und schadlos durch Ableiten in die Misch- bzw. Schmutzwasserkanalisation
zu beseitigen (dies gilt auch für Bereiche, die im Trennsystem entwässert werden).

Insbesondere trifft dies zu für Niederschlagswasser:

bel Flächen, auf denen mit wassergefährdenden Stoffen umgegangen wird bzw.
auf denen em solcher Umgang nicht auszuschliellen 1st oder auf denen sonstige
gewässerschadliche Nutzungen stattfinden.
bel Dachflächen mit stärkerer Verschmutzung (z. 8. bel starker Luftverschmut-
zung durch Industriebetriebe o. A.). Wir empfehlen, hierzu die Abt. Umweltschutz
des Landratsamtes zu hôren

Die örtliche Grundwassersituation muss es erlauben hinsichtlich Qualität und Quanti -
tat, die Einleitung dauerhaft aufnehmen zu können. Folgende Regelwerke sind zu be -

achten:

Maistab für die qualitative Bewertung ist insbesondere das DWA-Merkblatt M
153.
Mafistab für die quantitative Bewertung 1st insbesondere das Arbeitsblatt DWA-

A138.

Vorschiaq zur Berücksichtiqung in den entsprechenden BebauunQsrlänen:

Festsetzung der Flächen, die für die Versickerung, Ableitung bzw. Retention von Nie-

derschlagswasser erforderlich sind.



Vorschlaa für Festsetzunaen

,,Bei Stellplätzen, Zufahrten und Zugängen sind für die Oberflächenbefestigung
und deren Tragschichten nur Materialien mit elnem Abflussbeiwert kleiner oder
gleich 0,7 zu verwenden, wie z.B. Pflasterung mît mind. 30 % Fugenanteil, was-

ser- und !uftdurchlass!ge Betonsteine, Rasengittersteine, Rasenschotter, was-

sergebundene Decke."

,,Flachdächer (0 Grad-15 Grad) sind mindestens mit elnem Anteil von 60% der
Dachflächen - ausgenommen F!ächen für technîsche Dachaufbauten - bel eîner
Substratschicht von mindestens 8 cm mît Gräsern und Wildkräutern zu bepflan-

zen und so zu unterhalten. Ausnahmen für An/agen zur Gewinnung von Solar-

energie kännen zugelassen werden."

Sofern die Versickerungsfahigkeit gegeben ist:

,,Das auf privaten, befestigten F!ächen anfallende gerîngverschmutzte Nieder-
schiagswasser darf nîcht der öffentlichen Kanalisation zugeleitet werden. Dies
gilt auch für Uberläufe von An/agen zur Regenwassernutzung (bspw. Zisternen)
und für sonstige nicht schädilch verunreinigte Tag-, Stau-, Quellwässer sowie
Drän- und Sickerwasserjeder Art."

,,Gering verschmutztes Niederschlagswasser von priva ten, befestigten Flächen
muss auf den Baugrundstucken ordnungsgemäl3 versickert werden. Die Versi-
ckerung soil vorzugsweise breitflächig und Ober eine mindestens 30 cm mach-

tige bewachsene Oberbodenzone erfolgen."

,,Unterirdische Versickerungsanlagen, z. B. Rigolen, sind ohne geeignete Vor-
reinigung nicht zulässig. Sickerschächte sind unzulässig. Notwendige Versi-
ckerungs- und Retentionsräume oder Vorbehandlungsanlagen sind auf den pri-
vaten Grundstücken vorzuhalten."

,,Die gekennzeichneten Flächen und Geländemulden sind für die Sammiung
und natürliche Versickerung von Niederschlagswasser freizuhalten. Es dad nur
eine Nutzung ais GrOnfläche erfolgen."

,In Bereichen mit Versickerung des Niederschlagswassers sind -sofern Metal!-
dächer zum Einsatz kommen sollen- nur Kupfer- und Zinkb!eche mît geeigneter
Beschichtung oder andere wasserwirtschaftlich unbedenkliche Materialen (z. B.
Aluminium, Edeistahi) zulässig."

Sofern die Versickerungsfahigkeit nicht oder eingeschränkt gegeben ist:

,,Niederschlagswasser, weiches nicht auf Grundstücken, auf denen es anfä!It,
versickert oder ais Brauchwasser genutzt werden kann, ist der Retentionsfia-

che zuzuführen und dort zur Versickerung zu bringen, bzw. falls dies
nicht möglich ist, ggf. gepuffert direkt in em Gewässer oder nach den Malga-

ben der kommunalen Entwasserungssatzung in einen äffentlichen Misch- oder
Regenwasserkanal einzuleiten."

Niedersch!agswasser von StraI3en

,,Das von den Pianstral3en anfallende Niederschlagswasser ist in den anzule-
genden Mulden der stralenbegIeitenden Grünstreifen zu versickern."
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,,Verschmutzte Stral3enabwässer von stark frequentierten Kreïsstra(en sowie
Staatsstralen und Bundesstral3en sind vor Elnieltung in em Gewässer entspre-
chend vorzubehandeln, s. Richt!inien für die An/age von Stral3en, Tell Entwäs-
serungen (RAS-Ew)."

RUckstausicherung:

,,Bei der Erstellung der Wohnbebauung und der Grundstücksgesta/tung (Zu-
gange, Lichtschächte, Einfahrten etc.) ist die Rückstauebene zu beachten. Un-

ter der Rückstauebene liegende Räume und Entwässerungseinrichtungen
(auch Dränanlagen, so fern zulassig) müssen gegen Rückstau aus der Kanalisa-
tion gesichert werden."

Vorschlaa für Hinweise zum Plan:

,,Anlagen zur Ableitung von Niederschlagswasser sind so zu unterhalten, dass
der Wasserabfluss dauerhaft gewahrleistet 1st. Die Flächen sind von Ab-

flusshindernissen frel zu halten. Uberbauen oder VerfOllen, Anpflanzungen,
Zäune sowie die Lagerung von Gegenstanden, weiche den Zu- und Abfluss be-

hindern oder fortgeschwemmt werden kännen, sind unzulässig. Für die Vers!-
ckerung vorgesehene Flächen sind vor Verdichtung zu schDtzen. Deshaib sind
die Abiagerung von Baumaterialien, Bodenaushub oder das Befahren dieser
Flächen bereits während der Bauzeit nicht zuläss!g."

,,Grundsätzlich 1st für elne gezielte Versickerung von gesammeltem Nieder-
schlagswasser oder elne Einleitung in oberirdische Gewässer (Gewässerbenut-
zungen) elne wasserrechtliche Erlaubnis durch die Kreisverwaltungsbehärde
erforderlich. 1-lierauf kann verz!chtet werden, wenn be! Ein!e!tungen in oberirdi-
sche Gewässer die Voraussetzungen des Gemeingebrauchs nach § 25 WHG in
Verbmndung mit Art. 18 Abs. I Nr. 2 BayWG mit TRENOG (Techn!sche Rege/n
zum schad/osen Ein/eiten von gesammeltem Niederschlagswasser in oberirdi-
sche Gewässer, und bel Ein/eitung in das Grundwasser 1/ersickerung) die Vo-

raussetzungen der er/aubnisfreien Benutzung 1m Sinne der NWFreiV (Nieder-
sch/agswasserfreistellungsverordnung) mit TRENGW (Technische Rege/n für
das zum schadlosen Ein/eiten von gesamme/tem Niederschlagswasser in das
Grundwasser) erfü//t sind."

,,Hinweise zur Bemessung und Gestaltung von erforderlichen Behand/ungsan-
lagen für verschmutztes Niederschlagswasser von Stra/3en sind den einschlägi-
gen Technischen Rege/n zu entnehmen."

2.3 Oberirdische Gewàsser

2.3.1 Oberflächenwasser und wild abflieI3endes Wasser

Infolge von Starkregenereignissen kann es auch fernab von Gewässern zu Uberflu-
tungen kommen.

Es wird empfohlen bei der Aufstellung des Bebauungsplanes das Merkblatt DWA-M
119 ,,Risikomanagement in der kommunalen Uberflutungsvorsorge - Analyse von
Uberflutungsgefahrdungen und Schadenspotenzialen zur Bewertung von Uberflu-
tungsrisiken" sowie das DWA-Themenheft T1/2013 ,,Starkregen und urbane Sturzflu -

ten - Praxisleitfaden zur Uberflutungsvorsorge" zu beachten.
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3 Zusammenfassung

Zu dem Entwurf des Bauleitplanes bestehen aus wasserwirtschaftUcher Sicht keine
Bedenken, wenn unsere Hinweise beachtet werden.

Für entsprechende Beratung zu alien wasserwirtschaftiichen Fachfragen stehen wir gerne
zur Verfugung.

Mit freundiichen Grüten

gez.

Dr. Kurt Nunn
Oberregierungsrat

Verteiler:
Landratsarnt Augsburg mit der Bitte urn Kenntnisnahme



Az.: 54-1 734/06-6

An den Fachbereich 50
Hauptgebàude Prinzregentenpiatz 4, 86150 Augsburg

Volizug der Baugesetze;

7. Anderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Nordendorf;
Beteiligung der Behärden 1m Verfahren gem. § 4 Abs. 1 BauGB
Zum Beteiligung per E-Mail vom 02.07.2021

Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde

In folgenden Punkten sind aus der Sicht des Naturschutzes Anderungen!Ergànzungen erfor-
derlich bzw. ergehen Hinweise für die künftigen Bebauungsplan-Aufstellungsverfahren:

Anderungsbereich 1, ,,gewerbliche Baufläche nordöstlich des Bahnhofes",
Flnr. 240, Gmk. Nordendorf
1m vorliegenden Luftbild von 2020 bestehen auf der Flache (noch) zahlreiche Gehölze entlang
der ästiichen, westlichen und nördlichen Grundstücksgrenze, anders ais in der BegrUndung zur
FNP-Anderung dargesteilt. Bestehende Gehäize auf der Flache sollten erhalten bleiben. Auch
wenn diese Hecken nicht in der offiziellen Biotopkartierung des Landesamtes für Umwelt kar-
tiert worden sind, haben diese sich zwischenzeitlich zu Hecken mit Schutz gem. Art. 16 Abs. 1
S. i Nr. 1 BayNatSchG entwickelt; demnach ware eine Rodung nicht zulàssig bzw. bedürfte
einer Ausnahmegenehmigung gem. Art. 23 Abs. 3 BayNatSchG inki. Ausgieich. Falls die Flache
in Vorbereitung für die Aufstellung des geplanten Bebauungsplans bereits gerodet wurde,

muss diese Genehmigung nachtràglich beantragt und muss für den daraus resultierenden Em-
griff eine Kompensation erbracht werden.

Bel der neu auszuweisenden Baufläche, auf der sich aktueii elne Brachfläche befindet, 1st mit
dem Vorkommen von geschützten Arten, insbesondere Reptilien wie Zauneidechse, Vögeln,
Fledermàuse, etc., zu rechnen. Aus diesem Grund muss im Bebauungsplanaufstellungsverfah-
ren eine artenschutzrechtliche Prüfung vorgenommen und em Fachbeitrag Artenschutz erstellt
werden. Andernfalls besteht keine Rechtssicherheit für die Bauherren.

Anderungsbereich 3, ,,gewerbliche Bauflâche östlich der Tankstelle B2",
Flnr. 401, Gmk. Nordendorf
Zur Einbindung der neu auszuweisenden Bauflàche in das Landschaftsbild ist elne Randein-
grünung aus einer durchgehenden 3-reihigen Hecke erforderlich; hierfür soute eine Mindest-
breite von 6 m vorgesehen und aIs Grünflàche dargesteilt werden.

Bel der neu auszuweisenden Bauflàche, die sich auf aktuell landwirtschaftlich genutzten FIa-
chen befindet, 1st mit dem Vorkommen von geschützten Arten, insbesondere bodenbrütenden
Vogelarten wie Kiebitz, zu rechnen, weiche empfindlich gegenüber Störwirkungen reagieren.



Aus diesem Grund muss 1m Bebauungsplan-Verfahren elne artenschutzrechtliche Prüfung vor-
genommen und em Fachbeitrag Arterischutz erstelit werden. Andernfalls besteht keine Rechts-
sicherheit für die Bauherren.

Anderungsbereich 5, ,,gewerbliche Baufläche westlich B2 und nördlich der Auffahrtsschleife
zur B2,
Flnr. 477, Gmk. Nordendorf
Auf dieser Flache befand sich bis vor wenigen Monaten eine Brachfläche mit üppiger Gehölz-
sukzession. Auch wenn dieses Gehölz nicht in der offiziellen Biotopkartierung des Landesam -

tes für Umwelt kartiert worden 1st (da es zum Zeitpunkt des letzten Kartierdurchgangs in
2010/11 wohl noch keinen Biotopstatus aufwies), hatte es sich zwischenzeitlich zu elnem
Feldgehälz mit Schutz gem. Art. 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BayNatSchG entwickelt. Demnach ware
elne Rodung nicht zulàssig bzw. bedürfte elner Ausnahmegenehmigung gem. Art. 23 Abs. 3
BayNatSchG. Die Gehölze wurden in Vorbereitung auf das anstehende Bebauungsplanverfah-
ren 1m Winter 2020/21 bereits gerodet. Die hierfür erforderliche Ausnahmegenehmigung muss
nachträglich beantragt werden. Der aus der Rodung resultierende Eingriff muss entweder 1m
Rahmen der Ausnahmegenehmigung oder 1m Rahmen des Bebauungsplansaufstellungsver-
fahrens kompensiert werden.

Bel der neu auszuweisenden Baufläche, die sich auf elner früheren Brachflàche mit Gehölzsuk-
zession (weiche zwischenzeitlich gerodet wurde) befindet, 1st mit dem Vorkommen von ge-
schützten Arten, insbesondere Reptilien wie Zauneidechse, zu rechnen. Aus diesem Grund
muss 1m Bebauungsplanaufstellungsverfahren elne artenschutzrechtliche Prüfung vorgenom -

men und em Fachbeitrag Artenschutz ersteUt werden. Andernfalls besteht keine Rechtssicher-
heit für die Bauherren.

Die Gemeinde Nordendorf wird gebeten, die o.g. Punkte 1m weiteren Planungsverlauf zu be-

rücksichtigen.

Augsburg, den 30.07.2021
Landratsamt Augsburg

Heinz
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Landratsamt Augsburg
Fachbereich 55
Az.: 55.4-l-073-21

An den
Fachbereich 50.1

1m H a u s e

irnmissionsschutz;
Steilungnahme gemat § 4 Abs. 1 BauGB zur 7. Anderung des Fiachennutzungsplanes der
Gemeinde Nordendorf
Fassung vom 26.04.2021

ZurZuleitung des Fachbereichs 50.1 vom 02.07.2021

Die Gemeinde Nordendorf plant die 7. Anderung des Fiachennutzungspianes. Diese
vorliegende 7. Anderung besteht aus fünf teiiràumlichen Anderungsbereiche:

Anderunqsbereich 1) ,,Gewerbliche Baufläche nordästl!ch des Bahnhofes"

Der Anderungsbereich befindet sich am östlichen Ortsrand von Nordendorf. Er grenzt 1m
Westen an die Bahniinie Augsburg - Donauwörth an. 1m Süden grenzt der Park + Ride
Parkplatz östiich der Bahnstrecke an und 1m Norden grenzt die Hauptstra1e ais Ortsdurchfahrt
und Zubringer zur Auffahrtsschieife der B 2 an.

Der wirksame Flachennutzungspian stelit für den Anderungsbereich em Mischgebiet dar. 1m
Osten ist eine Gehôlzstruktur dargesteilt, anschiieiend Flächen für die Bahnaniagen. Nördlich
der PlanfIäche ist eine Grünfiàche dargestelit, anschIie1end eine Verkehrsfiäche.

rn Zuge der Fiachennutzungsplanänderung wird das Mischgebiet in eine gewerbiiche
:Baufläche umgewandelt, da eine gemischte Baufiäche mit einem Mischungsverhältnis von
Wohnen und Gewerbe an dieser immissionsbeiasteten Flache kaum umsetzbar erscheint und
der Gemeinde em konkretes gewerbiiches Vorhaben vorliegt.

Grundlegende Bedenken zum Anderungsbereich 1) bestehen aus immissionsschutzfachlicher
Sicht nicht. Aufgrund der örtlichen Lage und räumiichen Situation wird sich dort u. U. nur em
Gewerbegebiet mit reduzierten Emissionen verwirklichen lassen. Nachdem der Gemeinde em
konkretes gewerbiiches Vorhaben vorliegt, erscheint es sinnvoll bereits zurn jetzigen Zeitpunkt
mitteis elner schalltechnischen Untersuchung ausloten zu lassen, welches Emissionspotential
der zusätzlichen gewerbiichen Baufläche in Summe mit den vorhandenen und geplanten
Gewerbegebietsarealen zugestanden werden kann, damit eine Verträglichkeit mit den
vorhandenen Mischgebiets- und Wohngebietsarealen weiterhin gewährleistet ist. Spatestens
in der verbindlichen Bauleitplanung bzw. der Detailplanung bedarf es unbedingt einer
derartigen schalltechnischen Untersuchung. Em entsprechender Hinweis 1st 1m Umweltbericht
enthalten. Diesen Hinweis bedarf es jedoch ebenfalls in der Begrundung zur
Flachennutzungspiananderung u nd 1st entsprechend zu ergänzen.



Anderunqsbereich 2) ,,Wohnbaufläche südiich des Friedhofes"

Der Anderungsbereich befindet sich 1m zentralen Ortsbereich der Gemeinde Nordendorf. 1m
Norden grenzt der bestehende Friedhof mit anschliefender Kirche und Rathaus an. 1m
Westen, Osten und Süden grenzten Wohngebiete an.

Der wirksame Flachennutzungsplan stellt für den Anderungsbereich eine Grünfläche mit der
Zweckbestimmung Friedhof dar. 1m Süden und im Osten ist eine Gehölzstruktur dargestellt.
Nördlich des Friedhofes ist eine Gemeindebedarfsfläche dargestellt, 1m Osten, Süden und
Westen des Plangebiets sind Wohnbauflächen dargestellt.

1m Zuge der Flachennutzungsplananderung wird die Grünfläche mit der Zweckbestimmung
Friedhof in eine Wohnbaufläche umgewandelt, nachdem die Vorhalteflächen für den Friedhof
nicht mehr benotigt werden.

Gegenuber dem Anderungsbereich 2) bestehend aufgrund der östlichen Lage und räumlichen
Situation keine immissionsschutzfachlichen Bedenken.

Anderungsbereich 3) ,,Gewerbliche Baufläche ästlich der Tankstelle B 2"

Der Anderungsbereich 3) befindet sich ôstlich der B 2, östlich der Bestandstankstelle. Nach
Norden und Osten grenzen intensiv genutzte Iandwirtschaftliche Flächen an.

Der wirksame Flachennutzungsplan stelit für den gesamten Anderungsbereich Flächen für die
Landwirtschaft dar. Südlich und westlich der Planfläche des Anderungsbereiches 1st im
wirksamen Flachennutzungsplan eine gewerbliche Baufläche dargestellt.

Die Flachennutzungsplanänderung sieht hier die Arrondierung einer gewerblichen Bauflche
vor, nachdem em konkretes gewerbiiches Vorhaben bel der Gemeinde vorliegt.

Grundlegende Bedenken zum Anderungsbereich 3) bestehen aus immissionsschutzfachlicher
Sicht nicht. Spatestens in der verbindlichen Bauleitplanung bzw. der Detailplanung bedarf es
jedoch einer schalltechnischen U ntersuchung, die ausloten, weiches Emissionspotential der
zusätzlichen gewerbiichen Baufläche in Summe mit den vorhandenen und geplanten
Gewerbegebietsarealen zugestanden werden kann, damit eine Vertrâglichkeit mit den
vorhandenen Wohngebietsarealen weiterhin gewahrleistet ist. Em entsprechender Hinweis ist
in der Begründung der Fiachennutzungsplanänderung noch mit aufzunehmen.

Anderunqsbereich 4) ,,Gewerbliche Baufläche südlich der BoschstraI3e"

Der Anderungsbereich befindet sich im nördlichen Ortsbereich von Nordendorf. Er grenzt im
Norden an die BoschstraIe an. Nördlich der Boschstrafe schIieft sich em bestehendes
Gewerbegebiet an. 1m Westen grenzt em Misch- und Wohngebiet an. Ostlich schlielM sich eine
Geholzgruppe und anschiie1end der Nordendorfer Weiher an. 1m Süden befindet sich em
Freizeit- und ErhoiungsareaI.

Der wirksame Flachennutzungsplan steilt für den Anderungsbereich eine Grünfläche mit
Altlastenverdachtsfläche dar. Ostlich des Anderungsbereiches 1st em Mischgebiet, nördiich
des Anderungsbereiches em Gewerbegebiet dargesteilt.

1m Zuge der Flachennutzungsplananderung wird die Grünfläche mit Altlastenverdacht in eine
gewerbiiche Baufiäche umgewandelt, nachdem derzeit die Aitlastenverdachtsfläche in
Abstimmung mit dem WWA vertiefend untersucht wird und sich abzeichnet, dass für grolle
Teile des Anderungsbereiches sich eine gewerbiiche Baufläche realisieren Iässt. Darüber
hinaus liegt der Gemeinde eine konkrete Anfrage eines ortsansässigen Betriebes vor, der sich
an seinem derzeitigen Standort nicht erweitern kann.

Aufgrund der örtlichen Lage und räumlichen Situation wird die Anderungspianung aus
immissionsschutzfachiicher Gesichtspunkten ais bedenkiich gesehen. Nachdem der
Gemeinde em konkretes gewerbiiches Vorhaben vorliegt, soute bereits zum jetzigen Zeitpunkt
mittels einer schalltechnischen Untersuchung ausgelotet werden, weiches Emissionspotential
der zusätziichen gewerbiichen Baufläche in Summe mit den vorhandenen Mischgebiets-,



Gewerbegebiets- und Freizeitarealen zugestanden werden kann, damit eine Verträgiichkeit
mit den vorhandenen Mischgebiets-, Wohngebiets- und Erholungsarealen weiterhin
gewàhrleistet ist. Erst dann ist kiar, mit weichen Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch aus
immissionsschutzfachiichen Gesichtspunkten zu rechnen ist und ob das gewerbiiche
Vorhaben 1m benotigten Umfang angesiedelt werden kann.

Anderunasbereich 5) Gewerbliche Baufläche und Sondergebiet Einzelhandel westlich
B 2 und närdl!ch der Auffahrtsschleife zur B 2"
Der Anderungsbereich 5) befindet sich 1m Osten der Gemeinde Nordendorf und iiegt zwischen
der Bahnhinie Augsburg - Donauwörth und der Auffahrtsschleife zur B 2.

1m wirksamen Fiächennutzungsplan 1st der Anderungsbereich 5) zu grofen Teilen nicht
voilumfanglich ais gewerbiiche Baufiäche dargestelit. Westlich grenzen nach GrunfIächen die
Flàchen für die Bahnanlagen an. Ostlich grenzen nach Grünflächen die Fiächen der B 2 an.
Ziel des Anderungsbereiches 5) ist die voiistandige südliche Nutzung des Flurstückes ais
gewerbiiche Baufiäche und ais Sondergebiet für den Einzeihandei zur ortsnahen Versorgung
der Bevoikerung.

Grundiegende Bedenken zum Anderungsbereich 5) bestehen aus immissionsschutzfachiicher
Sicht nicht. Aufgrund der örtlichen Lage und räumIichen Situation wird sich dort u. U. nur em
Gewerbegebiet mit reduzierten Emissionen verwirklichen lassen. Spatestens in der
verbindlichen BauleitpIanung bzw. der Detailpianung bedarf es elner schalltechnischen
Untersuchung, die ausloten, weiches Emissionspotential der zusätzlichen gewerbiichen Bau -

und Sondergebietsflache in Summe mit den vorhandenen und geplanten
Gewerbegebietsarealen zugestanden werden kann, damit elne Vertraglichkeit mit den
vorhandenen Mischgebiets- und Wohngebietsarealen weiterhin gewahrleistet 1st. Em
entsprechender Hinweis 1st im Umweltbericht enthalten. Diesen Hinweis bedarf es jedoch
ebenfalis in der Begrundung zur Flachennutzungsplananderung und 1st entsprechen zu
e rganzen

Weitergehende Anregungen und/oder Ergänzungen sind nicht mitzuteilen.

Augsburg, den 28.07.2021

Winterholler-Blume
Dipl.-lng.(FH)



Amt für Ernahrung,
Landwirtschaft und Forsten

Augsburg

U . Bismarckstr62 . 86391 Stad .be. en

E-Mail an Peter.Matzky(vq-nordendortde

Verwaltungsgemeinschaft Nordendorf
Bauyerwa Itung
Peter Matzky
Verwaltungsfachwirt
Schäfflerstr. 6
86695 Nordendorf

hr Zeichen, Ihre Nachricht vom

01.07.2021

Volizug der Baugesetze

Name
Herr Braun, Frau Wagenpfeil

Telefon
0821 43002-1227

Telefax
0821/43002-1111

E-Mail
poststelle@aelf-au.bayern.de

Bitte bei Antwort angeben
Geschàftszeichen

4611-59-3

Augsburg

28.07.2021

Verwaltungsgemeinschaft Nordendorf
7. Anderung des Flachennutzungsplanes
Anderun gsbereiche:

1. Gewerbliche Baufläche ,,nordöstlich des Bahnhofes"
2. Wohnbaufläche ,,südlich des Friedhofes"
3. Gewerbliche Baufläche ,,östlich der Tankstelle B 2"
4. Gewerbliche Baufläche ,,südlich de:r BoschstraIe"
5. Gewerbliche Baufläche und SO Einzelhandel ,,westlich B 2 und

nördlich der Auffahrtsschleife zur B 2"
Beteiligung der Trager öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB

Sehr geehrte Darnen und Herren,

das Amt für Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten Augsburg nirnmt wie folgt
Stellung:

Forstfachliche Belanqe

Forstfachliche Belange sind nicht betroffen.

Landwirtschaftliche Belanqe

Landwirtschaftliche Belange sind irn Anderungsbereich 3 durch den Flächen-
verlust betroffen. Aus den Unterlagen geht der genaue Flachenumfang nicht
hervor. Der Bedarf für die Ausgleichsflache wird irn Bebauungsplan dargesteilt.

Die Bodenart ist sandiger Lehm und wurde mit 70 Bodenpunkten bewertet.
Dabei handelt es sich urn sehr hochwertige Böden für die Erzeugung von Nutz-
pflanzen, auch bei trockenen Bedingungen.
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Bel Fragen zu forstlichen Belangen wenden Sie sich bitte an Herrn Braun, bei
Fragen zu IandwirtschaftIichen Belangen an Frau Wagenpfeil.

Mit freundlichen Gru lien

gez.
Birgitt Wagenpfefl
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